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Von 1885 bis 1985

Darstellung der Entwicklung des Vereins

gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln eV
* Von Dr. Hanns Löhr

,,Je schwerer der Weg des Vollbrin-
gens, umso größer der Stolz auf das

Vollbrachte"

Der Blick um l Jahrhundert zurück auf das Jahr 1885, in dem die Reichsjustizge-
setze durchgehend galten, in dem es aber noch keine gesetzliche Regelung zur
Unterbindung des unlauteren Wettbewerbs gab, macht uns deutlich, welchen
Mut und welchen Weitblick Kölner Kaufleute hatten, die den

,,Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe"

gründeten. Es mögen aber auch die besonders schlechten wirtschaftlichen
Verhältnisse gewesen sein, die manchen Kaufmann dazu verleiteten, im Kampf
mit dem Kunden mit unreellen Mitteln den Mitbewerber auszustechen, so daß

sich einige auf fairen Wettbewerb bedachte Kölner Kaufleute entschlossen,
organisiert gegen diesen unlauteren Wettbewerb vorzugehen. Bezeichnend ist
auch, daß im Jahre 1884 die Kölner Innungen den,,Innungsausschuß" grün-
deten, um mit dieser Vereinigung die Interessen des Handwerks stärker und
nachdrücklicher vertreten zu können. Auch die Gründung des Vereins gegen

Unwesen in Handel und Gewerbe (im folgenden VGU genannt) durch am
lquteren Wettbewerb interessierte Kaufleute sollte deren Anliegen, die unlau-
tere Werbung zu bekämpfen und zu unterbinden, stärken. Es war die Zeit, in
der der einzelne Kaufmann erkannte, alleine nicht viel ausrichten zu können
oder gar machtlos zu sein, in einer Korporation jedoch die gemeinsamen In-
teressen besser ltirdern zu können.

I. Man muß sich vor Augen halten, was es bedeutete, eine Organisation,,zur
Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs" zu einer Zeitzl gründen, als noch
die Wirtschaftsordnung von dem Grundsatz getragen war, daß im Rahmen des
Rechts alles dem ,,freien Spiel der Kräfte" überlassen bleiben sollte. Vom Stand-
punkt der klassischen Nationalökonomie aus sollte diese vollständige Konkur-
renz die höchste leistung der Kaufleute und die beste Versorgung der
Verbraucher gewährleisten.

Diese Auffassung entsprach der im Jahre 1869 in der Gewerbeordnung verkün-

* Geschäftsfiihrender Vorstand des Verein gegcn Unwesen in Handel und Gewerbe
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dete Grundsatz der Gewerbefreiheit. Erhinderte insbesondere die zivile Recht-
sprechung, ohne eine klare gesetzliche Grundlage, Schutz gegen den unlau-
teren Wettbewerb zu geben. Das Reichsgericht (RG 3/68) hat durch den - heute
- unfaßbaren Gegenteilsbeschluß diese liberalistischen Vorstellungen geför-
dert: Weil der Gesetzgeber ein Markenschutzgesetz geschaffen habe (1874), sei

alles erlaubt, was dort nicht verboten sei.

Es muß fiir die im VGU zusammengeschlossenen Kaufleute und für den
Vorstand geradezu frustrierend gewesen sein, sich vor diesem Hintergrund fur
die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs einzusetzen.

Umso mehr gilt heute Dank und Anerkennung den Mitgliedem und dem
damaligen Vorstand, wie er auch im Jahre 1903 in das Vereinsregister des Amts-
gerichtes Köln eingetragen wurde:

Stadtverordneter Kaufmann Julius Gorissen,
Köln, Heumarkt 17

Kaufmann Julius Genske,
Köln, Salierring 24

Kaufmann Karl Thelen,
Köln, Siebenburgen 16

Kaufmann Andreas Josef Kley,
Köln, Apostelnstraße 58.

Sie hatten rechtlich nur eine Waffe gegen den unlauteren Wettbewerb in der
Hand: das Strafrecht! Wie stumpf diese Waffe damals war und heute noch ist
weiß jeder, der selbst einmal den Versuch unternommen hat, mit einer Strafan-
zeige gegen Wettbewerbsverstöße vorzugehen. Ztdem konnten nur ganz

bestimmte strafrechtlich relevante Tätbestände angegangen werden.

Wir würden heute nur zu gerne mehr wissen über die Tätigkeit des Vereins,
wären nicht in den Wirren des vergangenen Weltkrieges sämtliche Vereins-
akten und Unterlagen in der damaligen Geschäftsstelle Arndtstraße 4 in Köln
vernichtet worden.

II. Nachdem am 01.01.1900 das ,,Bürgerliche Gesetzbuch" (BGB) in Ikaft
getreten und das Vereinsrecht erstmals einheitlich fi.ir das ganze damalige
Reichsgebiet geregelt war, wurde auf der Mitgliederversammlung des VGU am
11 . März 1903 der Vorstand beauftragt, nach verschiedenen Anderungen der
Satzung ,,die nötigen Schritte zur Erlangung der Cooperationsrechtefi)r den Verein

nachzusuchen". Der Gerichtsschreiber des Königlichen Amtsgerichts in Köln
protokollierte am23. April 1903 den Antrag des Vorstandes, den

,,Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe"

in das Vereinsregister einzutragen. Gleichzeitig wurde die damalige Satzung,
die im wesentlichen mit der ursprünglich gültigen Satzung übereinstimmte,
dem Registergericht überreicht (vgl. die nachfolgenden Ablichtungen des

Protokolls des VGU vom ll .}].4ä121903, des Eintragungsantrages vom 23. April
1903 und der Satzung vom 17. März 1903 - diese Unterlagen sind uns heute

deshalb bekannt, weil sie in den Akten des Registergerichtes die Kriegswirren
glücklicherweise überstanden haben).

llerein gcgsn Unwesen in llandel und Geworbe

in Köln.
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Von besonderem Interesse dürfte die erste bekannte Satzung des VGU sein,
diese stimmte nämlich mit den seit 1885 geltenden,,Statuterl" bis auf die in der
Mitgliederversammlung vom 17. März 1903 beschlossenen Anderungen
überein. Daraus ergibt sich zunächst die wichtige Erkenntnis, daß der Verein
nie ein,,Verbraucherverband" oder ein,,gemischter" Verband war, denn Mitg-
lied konnte nur derjenige werden, ,,der ein selbstrindiges Geschrifi betreibt" (§ 5).
Daß beitretende Flandelsfrauen kein Stimmrectrt hatten und durch ein Vereins-
mitglied vertreten werden mußten (§ 5 Satz 2), macht uns die soziale und sozio-
logische Stellung der Frau um die Jahrhundertwende klal die auch zur Grün-
dung der ersten Frauenvereine (1896 in Dresden) führte.

In § I der Satzung von 1903 wurden die Aufgaben der Vereinstätigkeit konkret
genannt:

Bekämpfung

des Unfugs der Wanderlager,
der Warenauktionen,
der vorgeblichen Konkurse
der Ausverkäufe,
der Abzahlungs- und Flehlergeschäfte,
des überwuchernden Hausierhandels
sowie aller Geschäfte, welche durch Vorspiegelung fälscher
Tätsachen das Publikum zu täuschen suchten.

Diese Aufgabenstellung zeigt, daß dem Verein damals im wesentlichen nur die
gesetzlichen Bestimmungen des Staflesetzbuches zur Seite standen, um
verschiedene als unlauter erkannte Sachverhalte zu bekämpfen.

Das Protokoll der 21. ordentlichen Mitgliederversammlung seit Bestehen des
Vereins am 29. März 1906 läßt erkennen, daß die Eintragung in das Vereinsre-
gister Erfolg hatte. ,,Insbesondere", so stellt der 1. Vorsitzende Gorissen fest,

,,daß der Verein, der gezwungen sei, sich mit den rnannigfaltigsten Eingaben an
die Behörden zu richten, von den Lntzterenviel wohlwollender beurteilt werde
als dies früher der Fall war und diese gesteigerte Anerkennung von oben
fordere die Bestrebungen des Vereins". Der Vorsitzende erläuterte in dieser
Mitgliederversammlung nochmals die Bestrebungen und Zwecke des Vereins:

,,Schutz gegen das Eindringen des Großkapitals, das anderen Zwecken dienen
soll, Verbot aller Konsumvereine, Offrzier- und Beamtenwarenhäuser, Verbot
des Rabattgebens, schärfere Strafbestimmungen des Gesetzes gegen unlau-
teren Wettbewerb, Bekämpfung der Abzahlungsgeschäfte, Verbot der Schwin-
del-Ausverkäufe, Schwindelannoncen und unlauterer Reklame, des betrüge-
rischen Vorgehens unreeller Geschäftsleute beim Preisauszeichnen der Sohau-
fensterauslagen; in letzterer Beziehung werde in Köln noch viel gesündigt.
Beispielsweise könne man beobachten, daJJ die yerschiedensten Artikel in Schau-

fenstern an den Sonntagnachmittagen, an denen nicht verkaufi werden könne, nur
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Von besonderem Interesse dürfte die erste bekannte Satzung des VGU sein;
diese stimmte nämlich mit den seit 1885 geltenden,,Statuten" bis auf die in der
Mitgliederversammlung vom 17. März 1903 beschlossenen Anderungen
überein. Daraus ergibt sich zunächst die wichtige Erkenntnis, daß der Verein
nie ein ,,Verbraucherverband" oder ein ,,gemischter" Verband war, denn Mitg-
lied konnte nur derjenige werden, ,,der ein selbständiges Geschäft betreibt" (§ 5).
Daß beitretende Handelsfraten kein Stimmrecht hatten und durch ein Vereins-
mitglied vertreten werden mußten (§ 5 Satz 2), macht uns die soziale und sozio-
logische Stellung der Frau um die Jahrhundertwende klar; die auch zur Grün-
dung der ersten Frauenvereine (1896 in Dresden) fuhrte.

In § 1 der Satzung von 1903 wurden die Aufgaben der Vereinstätigkeit konkrei
genannt:

Bekämpfung

des Unfugs der Wanderlager,
der Warenauktionen,
der vorgeblichen Konkurse
der Ausverkäufe,
der Abzahlungs- und Flehlergeschätte,
des überwuchernden Hausierhandels
sowie aller Geschäfte, welche durch Vorspiegelung falscher
Tätsachen das Publikum zu täuschen suchten.

Diese Aufgabenstellung zeigl,daß dem Verein damals im wesentlichen nul die
gesetzlichen Bestimmungen des Stafgesetzbuches zur Seite standen, uffl
verschiedene als unlauter erkannte Sachverhalte zu bekämpfen.

Das Protokoll der 21. ordentlichen Mitgliederversammlung seit Bestehen des
Vereins am 29. März 1906 1äl3t erkennen, daß die Eintragung in das Vereinsre-
gister Erfolg hatte. ,,Insbesondere", so stellt der 1. Vorsitzende Gorissen fest,
,,daß der Verein, der gezwungen sei, sich mit den mannigfaltigsten Eingaben an
die Behörden zu richten, von den Letzteren viel wohlwollender beurteilt werde
als dies früher der Fall war und diese gesteigerte Anerkennung von oben
Iördere die Bestrebungen des Vereins". I)er Vorsitzende erläuterte in dieser
Mitgliederversammlung nochmals die llestrebungen und Zwecke des Vereius:
,,Schutz gegen das Eindringen des Großkapitals, das anderen Zwecken dienen
soll, Verbot aller Konsurnvereine, Offizier- und Beamtenwarenhäuser, Verbot
des Rabattgebens, schärfere Strafbestimmungen des Gesetzes gegen unlau-
teren Wettbewerb, Bekämpfung der Abzahlungsgeschäfte, Verbot der Schwin-
del-Ausverkäufe, Schwindelannoncen und unlauterer Reklame, des betrüge-
rischen Vorgehens unreeller Geschäftsleute beim Preisauszeichnen der Sohau-
fensterauslagen; in letzterer Beziehung werde in Köln noch viel gesündigt.
Beispielsweise könne man beobachten, daJJ die verschiedensten Artikel in Schau-
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mit der Htilfte des Kaufpreises ausgezeicltnet seien als am darauffolgenden
Wochentage, um das Publikum anzulocken und irrezufuhren. Die Mitglieder
sollen in ihrem eigenen Interesse nach dieser Richtung hin selbst Polizei üben
und dem Vorstand derartige Fälle mitteilen, der dann schon Abhilfe schaffen
werde. . .".

Die unverbindliche Preisempfehlung, ein Phänomen unserer heutigen Zeit,
gab es damals zwar nicht, wir erkennen abeq daß schon damals mit den Preisen
manipuliert wurde und zwar nicht zum Vorteil des Käufers. Es zeigte sich auch,
daß die Verabsolutierung der wirtschaftlichen Freiheit ihre Schattenseiten
hatte. Es muß ein rücksichtsloser Konkurrenzkampf gewesen sein, der zwangs-
läufig zur Anwendung unlauterer Kampfmittel führte, um den Mitbewerber
auszuschalten.

Die 23. ordentliche Generalversammlung am 27. März 1908 läßt erstmals
erkennen, mit welchen Mitteln der Verein gegen diesen unlauteren Wettbe-
werb vorgegangen ist. In seinem Bericht über das abgelaufene Geschäftsjahr
teilte der 2. Vorsitzende Julius Genske mil daß der Verein zahlreiche Peti-
tionen an die Staatsanwaltschaft und an die Amtsgerichte und Polizei gerichtet
habe und daß ,,viele Verwarnungen an die Geschäftsleute" ergangen seien. Es
ist dies der erste Hinweis darauf, daß bereits ab dem Jahre 1907 Verwarnungen
an Geschäftsleute ergangen sind. Das war die Geburtsstunde der heutigen

,,Abmahnung". Wenn der Vorsitzende dieser Mitgliederversammlung am 27.
März 1908 ausdrücklich darauf hinwies, daß derVerein durch,,unzählige münd-
liche Auskünfte und Ratschläge" seine gemeinnützige Tendenz bewiesen habe,
so entspricht dies genau der heutigen Tätigkeit des Vereins.

Das Jahr 1910 brachte eine grundlegende Anderung der Arbeit des VGU.
Zunächst wurde in der Mitgliederversammlung am 31. März 1910 flir den
inzwischen verstorbenen Stadtverordneten Julius Gorissen nunmehr der Kauf-
mann Julius Genske und als 2. Vorsitzender der Kaufmann J. van Norden in
den Vorstand gewählt, ferner wurde mit dem ,,Rechtsanwalt a.D." Metters erst-
mals ein Geschäftsliihrer bestellt, was darauf schließen läßt, daß der Arbeitsan-
fall umfangreicher geworden war, so daß die im Verband tätigen Kaufleute
neben ihrem eigentlichen Beruf die Arbeit nicht mehr bewältigen konnten.
Entscheidend waq daß im Jahre 1909 das ,,Gesetz gegen den unlauteren Wett-
bewerb" (UWG) in Kraft getreten war, das mit einigen Anderungen nicht
grundsätzlicher Art noch heute gilt. Dies hatte zur Folge, daß in der Mitglieder-
versammlung im Jahre 1912 die Satzung des VGU neu gefaßt wurde dergestalt,
daß in § 2 die Aufgabenstellung nicht mehr kasuistisch geregelt sondern
nunmehr der Tätigkeitsbereich wie folgt festgelegt wurde:

,,Der Verein bezweckt die Bekämpfung des unlauteren Wettbe-
werbs und sonstiger Mißstände in Handel und Gewerbe".

Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe
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mit der Htilfte des Kaufpreises ausgezeicltnet seien als am darauffolgenden
Wochentage, um das Publikum anzulocken und irrezufuhren. Die Mitglieder
sollen in ihrem eigenen Interesse nach dieser Richtung hin selbst Polizei üben
und dem Vorstand derartige Fälle mitteilen, der dann schon Abhilfe schaffen
werde. . .".

Die unverbindliche Preisempfehlung, ein Phänomen unserer heutigen Zeit,
gab es damals zwar nicht, wir erkennen abeq daß schon damals mit den Preisen
manipuliert wurde und zwar nicht zum Vorteil des Käufers. Es zeigte sich auch,
daß die Verabsolutierung der wirtschaftlichen Freiheit ihre Schattenseiten
hatte. Es muß ein rücksichtsloser Konkurrenzkampf gewesen sein, der zwangs-
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{eJ, trotz Buelmaligcr Auffordörung selnen Mitgliederbelt}&g nlqa.t

bezahltrkann iurch einf,achen vorstandsbesehlu66 ausgeechl-ossen

wer{en. §egen eine[ Auesch1iessungsbsEchluss i6t iie Berufung an

iie MltgllederversemmLung zu1äs51g.
A .E
U AJ t

Besshlüsse über Aenderungen od.§r Ergänzungen d.er Satzun6en

eoyj-e über dj.e Auflösung äes Veröit1§ tiedürfen elner Stlmnenneh:|helt

von I der enschienenen MtLglieler,

§ l"o'

Das VereinsvermöBen isL Gemeingut des vexeinsrauf d,as von ke1-

nen Mitgliede al6 §olchen .dn§lruch erhotlen werd.en ](enn.Den cIäu-
bigern f,es verelns haft€t nür' das Vereinqvermögon.

Y t/,

Bel Auflösung des Veleins gö11 über das ternögen de66e1ben

elne Mitgliederversammlung beSchlIessen.

VorBLehenle Satzungeo wurden benaten und angenormen 1n der

illtgliedelverssrmlung vom 51.März 1910.

Dör Voistand r

d.es Verelns 6egcn Unw.scn ln Hundel und Geverbe

zu l( 5- l. n

E1 ngotraBoI( r Vurr.l n .

J

'l

In derselben Mitgliederversammlung wurde folgendes beschlossen:

,,Es wird nach eingehender Debatte beschlossen, bei dem Herrn
Oberlandesgerichtspräsidenten vorstellig zu werden, in Zukunft
Angehörige des Detaillistenstandes zu flandelsrichtern zu
ernennen. Auch die Handelskammer (IHK) soll ersucht werden,
bei ihren Vorschlägen zur Wahl von Handelsrichtern Angehörige
des Detaillistenstandes zu berücksichtigen und zwar für die
nächsten Vorschläge in erster Linie."

Man sieht, das UWG zeigte bereits nach einem Jahr seines Inkrafttretens
Wrkung: NIan hatte nun ein gutes Gesetz, nun sollten auch möglichst gute
Handelsrichter - qualifizierte Kaufleute - den Berufsrichtern zur Seite stehen,
ein Beweis dafiir, daß schon damals sehr viele Wettbewerbsstreitigkeiten aus
dem Bereich des Einzelhandels kamen.

Ein weiterer Gesichtspunkt erscheint beachtenwert: In der ,,27. Generalver-
sammlung" im Jahre 1912 wurden folgende Anregungen aus der Mitgliederver-
sammlung besprochen:

,,a) Zur Stärkung der Finanzen des Vereins sollte ein Modus
gefunden werden, wie durch Erhebung von Consultationsge-
bühren auch von den Vereinsmitgliedern ein Gewinn fur die
Vereinskasse erzielt werden könne.

b) Zur Aufklärung des Publikums, zur Belehrung der Mit-
glieder, zur Erwerbung von Mitgliedern etc. sollte eine eigene
Vereinszeitung herausgegeben werden."

Über diese beiden Punkte wurde in der Mitgliederversammlung,,lebhaft disku-
tiert", allgemein wurden diese Vorschläge ftir annehmbar erklärt, wobei es dem
Vorstand überlassen bleiben sollte, die notwendigen Schritte zu unternehmen.

Welche Entscheidungen der Vorstand daraufhin gefaßt hat, ist uns heute nicht
bekannt, da alle Unterlagen im 2. Weltkrieg vernichtet wurden. Beide Anre-
gungen zeigen uns heute, daß dem Verein die finanziellen Mittel fehlten, um
seinen Aufgaben - namentlich der Unterbindung des unlauteren Wettbewerbs
auf dem Wege des Wettbewerbsprozesses - nachzugehen. Die Mitglieder, die
einen Jahresbeitrag von 5 Mark zu zahlen hatten, sollten oder konnten nicht
weiter belastet werden, jedoch sollte derjenige, der die Dienste des Vereins in
Anspruch nahm auch hierfur eine Gegenleistung erbringen.

War dies etwa die Geburtsstunde des,,Aufwendungsersatzes"? Wird nicht etwa
der ,,Abgemahnte" - ob Mitglied oder Nichtmitglied - ebenfalls wegen der
Unzulässigkeit seines Handelns in oftmals mehrseitigen Ausfuhrungen
beraten?

Während des 1. Weltkrieges ruhten dann offensichtlich die Aktivitäten des
VGU, in einer Planwirtschaft ruht ohnehin jeglicher Wettbewerb. Erst am 28.

Jlrltuä Oenöke.

I. vor6tt?enäer
J . v*n No:!den,

II. Vorsltzender

B. Metter§.

Gr.i.1,äf LsführHr. Rech' §rnwalt a.D.

!.Quensel.

l(assierer.

$11h §chlösser.

C . Kanptaan.

Fr&nz §ahniLzIer.
arl-zga
,d / d

1l f <t-<,-r4-a4
/ Gericltrsclruiüor
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Aprll1926 finden wir das nächste Protokoll einer Mitgliederversammlung. Der
mittlerweile zum 1. Vorsitzenden gewählte ,,Rechtsanwalt a.D." Metters teilte
mi| daß ein Kassenbestand nicht vorhanden sei, der Verein solle jedoch ,,neu
aufgezogen werden". In einer Ergänzungswahl zum Vorstand wurden die
Herren Carl Schmitz zum 2. Vorsitzenden und Mathias Becker als Kassenwart
einstimmig gewählt. In dieser Mitgliederversammlung im Jahre 1926 wurde
auch endlich ,,den beitretenden Handelsfrauen" ein Stimmrecht eingeräumt,
indem in § 5 der Satz 2 gestrichen wurde.

In den Registerakten des Amtsgerichtes Köln finden wir sodann aus dem Jahre
1930 einen Briefkopf des Vereins mit dem Untertitel

Femer wird

,,Zentralstelle zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs und
aller Mißstände in Handel und Gewerbe".

,,Auskunft und Rat in allen Handels- und Rechtsangelegenheiten
fü r Vereinsmitglieder kostenlos"

angeboten und schließlich wurde die

,,Einziehung von Forderungen"

betrieben.

Man hatte also inzwischen entsprechend der Anregung auf der 27 . Generalver-
sammlung im Jahre l9l2 die Aufgabengebiete erweitert und versuchte so die
finanzielle Lage des Vereins zu verbessem.

Die Mitgliederversammlungam02. Mai 1933 dokumentiert, daß die politischen
Ereignisse der damaligen Zeit an dem Verein nicht vorbeigingen. Diese Mitg-
liederversammlung war einberufen worden, ,,um dem Zwecke der Gleichschal-
tung im Sinne der nationalen Regierung" zu dienen. Der bisherige Vorstand
hatte seine Amter niedergelegt und im Auftrage des Kampfbundes für den
gewerblichen Mittelstand leitete der Syndikus Dr. Müser in Köln die Versamm-
lung.

In den Vorstand wurden nunmehr gewählt der

Kaufmann Gustav Heine, Luxemburger Straße 41,

als 1. Vorsitzender

der Kaufmann Christian Wirges, Luxemburger Straße 49,
als 2. Vorsitzender

Herr Karl-Friedrich Buchheister in Firma Indanthren-
haus Köln GmbH, Schildergasse 32, zum Kassenwart

Herr Rechtsanwalt a.D. Metters
zum geschäftsliihrenden Vorstandsmitglied

Herr Dr. Josef Plümpe zum weiteren Vorstandsmitglied.
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Kaufmann Gustav Heine, Luxemburger Straße 41,

als 1. Vorsitzender

der Kaufmann Christian Wirges, Luxemburger Straße 49,
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haus Köln GmbH, Schildergasse 32, zum Kassenwart

Herr Rechtsanwalt a.D. Metters
zum geschäftsliihrenden Vorstandsmitglied

Herr Dr. Josef Plümpe zum weiteren Vorstandsmitglied.
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,ri i = I t aSitf,n)Bolr Augrohclior der gcaohultatuhronitoa vonta^adr-t t lltgltcilct odcr dcl rcltcrcn VorttanÄanltgllerler hrt rlrr rrrr
blctbraÄo fqlalrnit ilar Rroht ilcr BrgBar.nt ilcr voraturlce.

!g Ir.Z drr frgcror{nu6 rurdaa grrähLt :

f Eorr 0urtry Xrlu^Lruoburgrrrtr.4l run l.VorrlttuÄta,
f Srrr 0hrlrtlal llrgg, ' 49 rur Z.VonltruÄol,

[rtr CrrI
' §qhtlürrylil.,E mr.{t!ffiq11}.^r.

frr f,rqhtrrrrrlt r.D. httrrt, türi garob[f ttlllbrrdlrl yol-
rtraitsrltglfuÄ,

f,rrr ür. Jnr. PltlryrrYl,robsrrtr.rua lottoriü Vor.trd. -
, rttgltcitc.

D5:b1.-!lc§*y:$"".gjr.S!!9."{-'.{r.sJ"asütn§rr-dl'nrbl"rs-**-.
Dlr'Pulktt [r.I ud 4 üor trgorortlarng rurdot vortagt. §oütwr
rlcr Vcnarlu"g 22 §bt.

gez.Gustav lleine gez.Chr.Wirges. goz.CarlBucbhelster.

.g6s. l{ottörs. . .l

28 29

In den Registerakten finden wir sodann eine Anfrage der

,,Reichsstelle für Wirtschaftsmoral ey."
vom 28. Februar 1939,in welcher um Übersendung eines Auszuges aus dem
Vereinsregister gebeten wird.
Während des 2. Weltkrieges ruhte die Tätigkeit des VGU. Erstmals im Jahre
1949 fand sodann wieder eine Mitgliederversammlung statt, auf der Herr RA
Dr. Kirchhof zum 1. Vorsitzenden gewählt wurde und Herr Immig in Kaufhaus
Peters zum 2. Vorsitzenden. Da es nach der W?dhrungsreform wieder freien
Wettbewerb gab, beschloß die Versammlung ,,durch sofortige Werbung den
Mitgliederbestand des Vereins wieder auf den alten Stand zu bringen, insbeson-
dere die alten Mitglieder wieder zum Verein zurückzufiihren".
In diesem Zusammenhang darf nicht unerwähnt bleiben, daß der Vorstand des
Einzelhandelsverbandes Köln unter seinem damaligen 1. Vorsitzenden Josef
Kirch und seinem damaligen Hauptgeschäftsliihrer Dr. Wohlfahrth mit großzü-
gigen hnanziellen Zuwendungen den Wiederaufbau der Organisation des VGU
gelärdert haben.
Es zeigte sich jedoch, daß die als Mitglieder geworbenen Einzelhändler nur
geringliigige Beiträge zu zahlen bereit waren, so daß der Verein allein aus mate-
riellen Gründen gezwungen war Mitglieder auch im Großhandel, im Handwerk
und in der Industrie zu suchen.

Bereits im Jahre 1953 bestand der Vorstand aus den Herren Apel, Heine und
Dr. Löhr.
Die Mitgliederversammlung vom 02. Februar 1953 läßt erkennen, daß der
Verein sich zu einer gesunden Organisation zu entwickeln begann. Eine völlig
neue Satzung - wie sie auch heute noch mit geringliigigen Anderungen gilt -
wurde verabschiedet. Femer wurde eine Anhebung der Beiträge beschlossen.
Die materielle Stärkung des VGU hatte zur Folge, daß in zahlreichen Fällen
streitige Wettbewerbsverfahren gerichtlich geklärt und fur die Kaufmannschaft
die anf?inglichen Rechtsunsicherheiten in vielen Wettbewerbsfragen beseitigt
werden konnten. Wenn der Verein heute jährlich zwischen 100 bis 200
Gerichtsverfahren bestreiten und darunterjährlich mehrere Fragen höchstrich-
terlich klären lassen kann, verdankt er dies der damaligen entschlossenen
Konzeption, Mitglieder aus allen Bereichen der Wirtschaft zu haben, die auch
bereit waren, den Verein mit sachlichen Informationen und materiell zu unter-
stützen.
Es war geradezu zwangsläuhg, daß dies nicht ohne Reibungen und Auseinan-
dersetzungengeschehen konnte. Oberstes Gebot der Vereinstätigkeitjedoch ist
stets, objektiv und sachlich jegliche Auseinandersetzung zu bestehen und das
einmal als richtig erkannte Ziel zu verfolgen. Es war in der Tät oftmals ein
schwerer Weg, den der Vorstand zu gehen hatte. Heute können wir stolz sein
auf das Vollbrachte, denn 100 Jahre Vereinsgeschichte beweisen, daß wir auf
dem richtigen Weg sind.
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neue Satzung - wie sie auch heute noch mit geringliigigen Anderungen gilt -
wurde verabschiedet. Femer wurde eine Anhebung der Beiträge beschlossen.
Die materielle Stärkung des VGU hatte zur Folge, daß in zahlreichen Fällen
streitige Wettbewerbsverfahren gerichtlich geklärt und fur die Kaufmannschaft
die anf?inglichen Rechtsunsicherheiten in vielen Wettbewerbsfragen beseitigt
werden konnten. Wenn der Verein heute jährlich zwischen 100 bis 200
Gerichtsverfahren bestreiten und darunterjährlich mehrere Fragen höchstrich-
terlich klären lassen kann, verdankt er dies der damaligen entschlossenen
Konzeption, Mitglieder aus allen Bereichen der Wirtschaft zu haben, die auch
bereit waren, den Verein mit sachlichen Informationen und materiell zu unter-
stützen.
Es war geradezu zwangsläuhg, daß dies nicht ohne Reibungen und Auseinan-
dersetzungengeschehen konnte. Oberstes Gebot der Vereinstätigkeitjedoch ist
stets, objektiv und sachlich jegliche Auseinandersetzung zu bestehen und das
einmal als richtig erkannte Ziel zu verfolgen. Es war in der Tät oftmals ein
schwerer Weg, den der Vorstand zu gehen hatte. Heute können wir stolz sein
auf das Vollbrachte, denn 100 Jahre Vereinsgeschichte beweisen, daß wir auf
dem richtigen Weg sind.
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Der Grundsatz der Mündlichkeit im Zivllprozeß

Kleines Plädoyer für das gesprochene Wort
* Von Klaus Spätgens

I. Unbeschadet haben zwei grundlegende Bestimmungen des Zivilprozeß-
rechtes seit ihrem Inkrafttreten im Jahre 18ll alle Novellierungen der Zivilpro-
zeßorclnung r) überstanden: § 128 Abs. 1 ZPO und § 137 ZPO. Während die eine
die mündliche Verhandlung vor dem erkennenden Gericht als essentielles
Verfahrensprinzip festschreibt, läßt sich der anderen unschwer entnehmen, wie
sich der Gesetzgeber die konkrete Umsetzung dieses Grundsatzes in die foren-
sische Praxis gedacht hat:

,,§ 137 Gang der mündlichen Verhandlung.

I. Die mündliche Verhandlung wird dadurch eingeleitet, daß die Parteien
ihre Anträge stellen.

II. Vorträge der Parteien sind in freier Rede zu halten; sie haben das Streitver-
hältnis in tatsächlicher und rechtlicher Beziehung zu umfassen.

IIL Eine Bezugnahme auf Schriftstücke ist zulässig, soweit keine der Parteien
widerspricht und das Gericht sie für angemessen hält. Die Vorlesung von
Schriftstücken findet nur insoweit statt, als es auf ihren wörtlichen Inhalt
ankommt.

IV In Anwaltsprozessen ist neben dem Anwalt auch der Partei selbst auf
Antrag das Wort zu gestatten."

Es lohnt sich, im wuchernden Geschehen der Tägesgeschäfte einmal für kurze
Zeit innezuhalten, die klaren Weisungen des Gesetzes Wort Iiir S'ort zu lesen
und auf sich wirken zu lassen. Der mit Verfahrensrecht und Verfahrenspraxis
vertraute [rser wird dabei sicherlich sehr nachdenklich gestimmt werden, denn
ihm wird nicht verborgen bleiben, welche Kluft sich zwischen Gesetzesan-
spruch und Rechtswirklichkeit - jedenfalls im erstinstanzlichen Zivilverfahren -

häuhg auftut.

Hier sollen nicht die Ursachen aufgezeichnet werden, die Iiir den heutigen
Zustand verantwortlich sind. Bewußt wird auch davon abgesehen, rechtsdog-
matische Überlegungen zum Mündlichkeitsprinzip anzustellen, im Zusam-
menhang hiermit einhergehende spezielle Fragen emeut zu stellen, vertiefend
zu durchdenken und (vielleicht) mit neuen Antworten zu versehen.

Absicht der vorliegenden Betrachtung ist lediglich, in Erinnerung zu bringen,
daß sich im Laufe der Jahrhunderte in der Gerichtsbarkeit eine Rede-, Argu-

* Vorsitzender Richter arn Landgericht Köln
') Bis zum heutigen Täge immerhin 47.
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mentations- und Verfahrenskultur herausgebildet hat, die nicht verloren gehen
sollte. Sie ist das Mittel, das neben anderen besonders geeignet erscheint, der
gelegentlich zu beobachtenden Entfremdung zwischen dem rechtssuchenden
Bürger und den Organen der Rechtspflege, insbesondere den Gerichten, entge-
genzuwirken. Im Zeitalter der Textverarbeitung, Schreibautomatik, Bild-
schirm- und Modultechnologie scheint eine Rückbesinnung auf das ange-
bracht, was den Vätern der Zivllprozeßordnung bei Schaffung u.a. des § 137

ZPO im Interesse der (uristischen) Sache vorgeschwebt hat.

§ 137 ZPO verlangt im Zivllprozeß von den Parteien und ihren Anwälten grund-
sätzlich dasfrei gesprochene Wort. Frei sollen sie das Streitverhältnis in tatsäch-
licher und rechtlicher Beziehung dem Gericht vortragen. Dem Stellen der
Anträge ist lediglich die rein formale Funktion zugewiesen, die mündliche
Verhandlung einzuleiten, was in der forensischen Praxis allzu oft verkannt wird.
Denn wie oft erschöpft sich , namentlich in der ersten Instanz, die mündliche
Verhandlung darin, daß die Anträge verlesen werden, was weder dem Geset-
zeswortlaut noch der Gesetzesintention entspricht. Für das Gesetz ist es eine
Selbstverständlichkeit, daß den Anträgen noch ,,etwas" nachfolgt, das, was die
mündliche Verhandlung ausmacht: der Vortrag der Parteien im Wechselspiel
und das Rechtsgespräch zwischen diesen und dem Gericht, dies alles in einer
Weise, die es den Richtern ermöglicht, den Streitfall plastisch, lebensnah,
wirklichkeitsgetreu und mit all seinen Facetten und in all seinen Nuancen, man
möchte sagen dreidimensional, zu erfassen. Jeder, der im Zivrlprozeß tätig ist,
erlebt immer wieder, daß oft nur das gesprochene Wort imstande ist, diese
Wirkungen zu erzeugen. Schriftliche Sachverhaltsbeschreibungen, meist das
Ergebis mehrerer Filterungsprozesse, bleiben oft merkwürdig blaß, zweidimen-
sional, und lassen fast immer die dem gesprochenen Wort eigene Spontaneität
vermissen, sieht man von gelegentlichen, erfreulichen Ausnahmen ab. Wird
später im Termin tatsächlich, d.h. ,,richtig" verhandelt oder Beweis durch
Vemehmung von Zeugen erhoben, wird das zu beurteilende Geschehen also
wieder,,lebendig", stellt man vielfach erstaunt fest, daß der schriftlich unter-
breitete Prozeßstoff mit dem wirklichen Geschehen nur wenig gemein hatte.
Deutlich wird dann auch, daß die Überzeugungskraft des gesprochenen Wortes
derjenigen des geschriebenen weit überlegen ist. Person und Persönlichkeit des
Redners verschaffen dem Wort zusätzliches Gewicht. Nach einem arabischen
Sprichwort 2), das diese Zusammenhänge treffend beschreibt, ist der Redner
einer, der bewirkt, daß die Menschen mit den Ohren zu sehen vermögen. Ein
Schriftstück kann das kaum leisten und ist deshalb von den Vätern der Zivilpro-
zeßordnung auf den zweiten Platz verbannt worden. Es war und ist die freie
mündliche Rede, der sie vor allem anderen die Fähigkeit zutrauten, einen in
aller Regel zeitlich zurückliegenden, vielfach bereits abgeschlossenen

2) Schmidt, Aphorismen S. 383, Wesbaden 1985.

38 39

komplexen kbenssachverhalt im Interesse seiner gerechten Beurteilung
wieder lebendig werden zu lassen. Darauf, daß eine konsequente Anwendung
des Mündlichkeitsprinzips darüber hinaus weitere, nicht zu unterschätzende
verfahrensfiirdemde Wirkung hat, soll später noch eingegangen werden.

Il. Der Jubilär. der in diesem Falle ein wahrhaft echtes Jubiläum feiert, ein Jubi-

läum wie es im Buche steht 3), und dem dieser Beitrag gewidmet ist, betätigt sich

auf dem Felde des Wettbewerbsrechtes. Beim wirtschaftlichen Wettbewerb
handelt es sich um einen äußerst komplexen Tätbestand. Er ist ein Verhaltens-
prozeß, kein Zustand a). Marktbedingungen, Werbeformen und Vorstellungen
der am Marktgeschehen Beteiligten wandeln sich in einer lebendigen Wirt-
schaft ständig. Vor diesem Hintergrund bereitet es oft große Schwierigkeiten,
erlaubtes Konkurrenzverhalten gegen unerlaubtes sicher abzugrenzen. lntzte
Klarheit kann sich das Gericht meist nur dadurch verschaffen, daß es sich in
Ergänzung des schriftsätzlichen Vorbringens die Standpunkte der Parteien
mündlich vortragen und Anschauungsmaterial im Termin vorstellen läßt. Das

eigene, unmittelbare Erlebnis aller Einzelheiten des Streitgegenstandes ist in
vielen Fällen wesentliche Voraussetzung fur die Entscheidung. Eine Besonder-
heit des Wettbewerbsrechtes ist ferner, daß die Streitigkeiten vielfach im
Verfahren der einstweiligen Verliigung ausgetragen werden und wegen der
Besonderheiten dieser Verfahrensart insbesondere der Antragsgegner kaum

eine andere Möglichkeit hat als die, seine Position erst in der mündlichen
Verhandlung umfassend zu verteidigen. Dies alles hat es mit sich gebracht, daß

bei Wettbewerbsstreitigkeiten eher noch als in anderen Zivilprozeßverfahren
nach den in § 137 ZPO aufgestellten Grundsätzen prozessiert und die Kunst des

mündlichen Vortrags gepflegt wird. Die Erfahrung lehrt, daß diese Übung der
juristischen Sache zugute kommt, allen Verfahrensbeteiligten in jeder Hinsicht
zum Vorteil gereicht und darüber hinaus ganz allgemein einen wichtigen
Beitrag zur bereits angesprochenen Pflege der Rede- und Verfahrenskultur
darstellt.

1. Mündliches Verhandeln, wie es hier verstanden wird, beschleunigt den Verfah-

rensabla4f. Schon vor dem ersten Termin sind Gericht, Anwälte und Parteien
gezwungen, sich in strenger Selbstdisziplin erschöpfend mit dem Prozeßstoff
vertraut zu machen, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu scheiden und

sich auf den mutmaßlichen Ablauf der Verhandlung sorgftiltig einzustellen.
Durchlauftermine werden dadurch weitestgehend vermieden; schon in der
ersten mündlichen Verhandlung gilt es, Gegner und Gericht Paroli zu bieten,
den eigenen Standpunkt knapp, präzise und wirksam darzulegen, Gegenargu-
mente zu entkräften, schnelle sachliche und prozeßrechtliche Entscheidungen

3) Siehe etwa § 3 Abs. I der Anordnung des RWM betr. Sonderveranstaltungen vom
4. 7 . 1935 (natürlich in entsprechender Anwendung).

a) Baumbach / Helermehl Wettbewerbsrecht Allg. Rdnr. 23 / 24.
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zu treffen sowie flexibel aufneue, manchmal recht p1ötzliche Entwicklungen im
Prozeßverlauf zu reagieren. Profunde Aktenkenntnis ist notwendige Vorausset-
zung fur eine derartige, eflektive Prozeßführung. Bei sicherer Verhandlungslei-
tung durch das Gericht stoßen die Parteien, dergestalt agierend, rasch aufden
Kern des Rechtsstreites, der in den Schriftsätzen manchmal doch allzu sehr
hinter schmückendem Laub- und Beiwerk versteckt ist. Liegt der Kern des

Streits auf dem Tisch, heißt es Farbe bekennen; Ausflüchte verfangen kaum
mehr, juristische Nebenpfade, auf die Gericht und Gegner gefiihrt werden
sollen, sind leicht zu versperren und Versuche, Nebelschwaden zu verbreiten,
werden nicht weit tragen. Unter dem Blick des Gerichtes stehen sich die
Parteien und ihre Anwälte bei ihrem Vortrag Auge in Auge gegenüber, so daß -

anders als beim zeitversetzten wechselseitigen Schriftsatzvortrag - aufder Stelle
Erwiderung möglich ist und Störmanövern der bezeichneten Art in aller Regel
bereits in statu nascendi wirksam begegnet werden kann. Daß bei einem
solchen Procedere die Chancen, einen Rechtsstreit - einvemehmlich oder
streitig - schnell zum Abschluß zu bringen, signifikant steigen, bedarf keiner
besonderen Begründung mehr. Gleiches gilt fiir die hier aufgestellte Behaup-
tung, daß auf diese Weise das Entstehen besonderer Problemlagen vielfach
vcrhindert werden kann. Probleme, die sofort ge1öst werden können, sind in
Wahrheit keine solchen; sie entstehen erst, wenn der erste Zugriff scheitert.

2. Sprechen heißt Brücken bauen zwischen Denkpotentialen, über die alle
Gedanken bewegt werden und über die Kommunikation stattfindet. Mag
Sprache auch nur ein unvollkommenes Werkzeug zur Artikulierung des

Gedankens und der Probleme des Daseins sein, so ist sie dennoch das entschei-
dende Medium, in dem allein Konsens hergestellt werden kann. Bewegen sich
die Gedanken unmittelbar in beiden Richtungen über die Sprachbrücke, unbe-
hindert durch Barrieren, die bei schriftlicher Niederlegung des Gedachten
notwendig entstehen müssen, lösen sich also die Kontrahenten aus ihren Soli-
tärpositionen als Schriftsatzverfasser, lassen sich im direkten Austausch der
Argumente, die sich einander bedingen und befruchten, viel leichter Mißver-
ständnisse ausräumen und Übereinstimmungen entdecken oder sogar
herstellen. Dies auch deshalb, weil im Wechselspiel der gesprochenen Worte
Ausflüchte schwieriger sind und der Redner bei der Formulierung oder der
Wahl des Ausdrucks weitaus größere Freiheiten besitzt, als der, der seine
Gedanken untilgbar in sorgftiltig ausgesuchten Worten schriftlich zusammen-
faßt. Die vorliegende Betrachtung sähe sicher anders - spontaner, farbiger, frei-
mütiger - aus, wäre sie in freier mündlicher Formulierung erfolgt.

3. Die menschliche Sprache dient dazu, sinnvoll Gedanken, Gefühle und
Willensregungen zum Ausdruck zu bringen. Geschieht das durch das gespro-

chene Wort, erschöpft sich das Sprechen nicht in der Herstellung wohlgeglie-
derter Lautgebilde. Beim Sprechen bringt der Redner seine gesamte Persön-
lichkeit ein. Jeder hat seine unverwechselbare Sprache, die durch gesellschaft-
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liche und geografische Herkunft, individuelle Entwicklung und Erfahrung
geprägt ist und ihn einzigartig identifiziert. Wortwahl, Satzbildung, Klang,
Farbe und Gebärde entsprechen der Persönlichkeitsstruktur des einzelnen und
sind untrennbar mit ihm verbunden. Die Vielfalt und Buntheit dergestalt struk-
turierter, unverwechselbarer Persönlichkeiten, ihre Originalität, ist Grundlage
einer funktionierenden, lebendigen Gesellschaft. Mit der Sprach- und
Ausdrucksftihigkeit steigt und sinkt auch das Denkvermögen; soll die Zukunft
der Sprache (und des Denkens) nicht die blutleere Formel sein, bedarf es daher
der bewußten Pflege des gesprochenen Wortes, der RedekulturDer Gerichts-
saal ist einer der Orte, an dem diese Arbeit auch geleistet werden kann. Ein
Plcidoyer das die Fülle des verfügbaren Wortschatzes ausschöpft, in das Gerst
und Witz eingebracht werden und in dem auch Gestik und bedeutungsstei-
gernde Gebärde nicht fehlen, eine ebenso angelegte Replik sowie ein Gericht,
das seinen Teil beisteuert, mit alledem läßt sich schon einiges an Sprach- und
Redekultur erhalten oder, soweit bereits verloren gegangen, wiederherstellen.

III. Im Rahmen der Entwicklung einer demokratischen Gerichtsbarkeit
erlangte die Rhetorik in Form d,er ProzeJJrede bereits im Athen des vierten Jahr-
hunderts v. Chr. ihre höchste Vollendung. Über die Jahrhunderte hinweg hat
die Prozeßrede, also das vor Gericht gesprochene Wort, an Bedeutung nichts
eingebüßt. Die Väter des § 137 ZPO waren sich dessen zweifellos bewußt. Im
modemen Prozeßrecht sollte die Tiadition, die sich bewährt hat, im Interesse
der juristischen Sache ebenso wie im Interesse einer lebendigen Sprache
bewahrt werden.

Vertragsstrafe - Zahlung an einen Dritten
* Von Dr. Kurt Bauer

Nach herrschender Auffassung in Rechtsprechung und Iehre wird im Wettbe-
werbsrecht die Wiederholungsgefahr in der Regel nur durch eine strafbewehrte
Unterlassungserklärung beseitigt. We hoch im Einzelfall die Vertragsstrafe
sein muß, damit die erwähnte Wirkung eintritt, soll hier nicht näher untersucht
werden. Es mag der Hinweis genügen, daß im Regelfall ein Betrag von DM
5.100,-, jedenfalls nach der Spruchpraxis derKölner Gerichte, ausreichend sein
dürfte, wobei es durchaus Fallgestaltungen geben mag, welche die Annahme
einer weit höheren Vertragsstrafe rechtfertigen.

Umstritten ist die Frage, ob die Wiederholungsgefahr auch dann ausgeräumt
ist, wenn die Zahlung der Vertragsstrafe nicht an den Verletzten, sondern an
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zu treffen sowie flexibel aufneue, manchmal recht p1ötzliche Entwicklungen im
Prozeßverlauf zu reagieren. Profunde Aktenkenntnis ist notwendige Vorausset-
zung fur eine derartige, eflektive Prozeßführung. Bei sicherer Verhandlungslei-
tung durch das Gericht stoßen die Parteien, dergestalt agierend, rasch aufden
Kern des Rechtsstreites, der in den Schriftsätzen manchmal doch allzu sehr
hinter schmückendem Laub- und Beiwerk versteckt ist. Liegt der Kern des

Streits auf dem Tisch, heißt es Farbe bekennen; Ausflüchte verfangen kaum
mehr, juristische Nebenpfade, auf die Gericht und Gegner gefiihrt werden
sollen, sind leicht zu versperren und Versuche, Nebelschwaden zu verbreiten,
werden nicht weit tragen. Unter dem Blick des Gerichtes stehen sich die
Parteien und ihre Anwälte bei ihrem Vortrag Auge in Auge gegenüber, so daß -

anders als beim zeitversetzten wechselseitigen Schriftsatzvortrag - aufder Stelle
Erwiderung möglich ist und Störmanövern der bezeichneten Art in aller Regel
bereits in statu nascendi wirksam begegnet werden kann. Daß bei einem
solchen Procedere die Chancen, einen Rechtsstreit - einvemehmlich oder
streitig - schnell zum Abschluß zu bringen, signifikant steigen, bedarf keiner
besonderen Begründung mehr. Gleiches gilt fiir die hier aufgestellte Behaup-
tung, daß auf diese Weise das Entstehen besonderer Problemlagen vielfach
vcrhindert werden kann. Probleme, die sofort ge1öst werden können, sind in
Wahrheit keine solchen; sie entstehen erst, wenn der erste Zugriff scheitert.

2. Sprechen heißt Brücken bauen zwischen Denkpotentialen, über die alle
Gedanken bewegt werden und über die Kommunikation stattfindet. Mag
Sprache auch nur ein unvollkommenes Werkzeug zur Artikulierung des

Gedankens und der Probleme des Daseins sein, so ist sie dennoch das entschei-
dende Medium, in dem allein Konsens hergestellt werden kann. Bewegen sich
die Gedanken unmittelbar in beiden Richtungen über die Sprachbrücke, unbe-
hindert durch Barrieren, die bei schriftlicher Niederlegung des Gedachten
notwendig entstehen müssen, lösen sich also die Kontrahenten aus ihren Soli-
tärpositionen als Schriftsatzverfasser, lassen sich im direkten Austausch der
Argumente, die sich einander bedingen und befruchten, viel leichter Mißver-
ständnisse ausräumen und Übereinstimmungen entdecken oder sogar
herstellen. Dies auch deshalb, weil im Wechselspiel der gesprochenen Worte
Ausflüchte schwieriger sind und der Redner bei der Formulierung oder der
Wahl des Ausdrucks weitaus größere Freiheiten besitzt, als der, der seine
Gedanken untilgbar in sorgftiltig ausgesuchten Worten schriftlich zusammen-
faßt. Die vorliegende Betrachtung sähe sicher anders - spontaner, farbiger, frei-
mütiger - aus, wäre sie in freier mündlicher Formulierung erfolgt.

3. Die menschliche Sprache dient dazu, sinnvoll Gedanken, Gefühle und
Willensregungen zum Ausdruck zu bringen. Geschieht das durch das gespro-

chene Wort, erschöpft sich das Sprechen nicht in der Herstellung wohlgeglie-
derter Lautgebilde. Beim Sprechen bringt der Redner seine gesamte Persön-
lichkeit ein. Jeder hat seine unverwechselbare Sprache, die durch gesellschaft-
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liche und geografische Herkunft, individuelle Entwicklung und Erfahrung
geprägt ist und ihn einzigartig identifiziert. Wortwahl, Satzbildung, Klang,
Farbe und Gebärde entsprechen der Persönlichkeitsstruktur des einzelnen und
sind untrennbar mit ihm verbunden. Die Vielfalt und Buntheit dergestalt struk-
turierter, unverwechselbarer Persönlichkeiten, ihre Originalität, ist Grundlage
einer funktionierenden, lebendigen Gesellschaft. Mit der Sprach- und
Ausdrucksftihigkeit steigt und sinkt auch das Denkvermögen; soll die Zukunft
der Sprache (und des Denkens) nicht die blutleere Formel sein, bedarf es daher
der bewußten Pflege des gesprochenen Wortes, der RedekulturDer Gerichts-
saal ist einer der Orte, an dem diese Arbeit auch geleistet werden kann. Ein
Plcidoyer das die Fülle des verfügbaren Wortschatzes ausschöpft, in das Gerst
und Witz eingebracht werden und in dem auch Gestik und bedeutungsstei-
gernde Gebärde nicht fehlen, eine ebenso angelegte Replik sowie ein Gericht,
das seinen Teil beisteuert, mit alledem läßt sich schon einiges an Sprach- und
Redekultur erhalten oder, soweit bereits verloren gegangen, wiederherstellen.

III. Im Rahmen der Entwicklung einer demokratischen Gerichtsbarkeit
erlangte die Rhetorik in Form d,er ProzeJJrede bereits im Athen des vierten Jahr-
hunderts v. Chr. ihre höchste Vollendung. Über die Jahrhunderte hinweg hat
die Prozeßrede, also das vor Gericht gesprochene Wort, an Bedeutung nichts
eingebüßt. Die Väter des § 137 ZPO waren sich dessen zweifellos bewußt. Im
modemen Prozeßrecht sollte die Tiadition, die sich bewährt hat, im Interesse
der juristischen Sache ebenso wie im Interesse einer lebendigen Sprache
bewahrt werden.

Vertragsstrafe - Zahlung an einen Dritten
* Von Dr. Kurt Bauer

Nach herrschender Auffassung in Rechtsprechung und Iehre wird im Wettbe-
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werden. Es mag der Hinweis genügen, daß im Regelfall ein Betrag von DM
5.100,-, jedenfalls nach der Spruchpraxis derKölner Gerichte, ausreichend sein
dürfte, wobei es durchaus Fallgestaltungen geben mag, welche die Annahme
einer weit höheren Vertragsstrafe rechtfertigen.

Umstritten ist die Frage, ob die Wiederholungsgefahr auch dann ausgeräumt
ist, wenn die Zahlung der Vertragsstrafe nicht an den Verletzten, sondern an
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einen Dritten versprochen wird. Höchstrichterliche Klärung durch den Bundes-
gerichtshof steht noch aus. Die Oberlandesgerichte haben bisher unterschied-
lich entschieden, wobei allerdings - soweit ich sehe - die Entscheidungen über-
wiegen, welche die Zahlung an einen Dritten nicht fiir ausreichend halten.

So hat in jüngerer Zeit das OLG Oldenburg in der Entscheidung vom 25.
November 1982 (GRUR 1983 S. 195 f.) das Zahlungsversprechen an einen
Dritten nicht als ausreichend angesehen, um die Wiederholungsgefahr zu
beseitigen, und zwar unabhängig davon, ob es sich bei dem Verletzten um
einen Mitbewerber oder aber einen Verband handelt. Zutreffend geht das OLG
Oldenburg davon aus, daß zwar fur den Fall, daß der Verletzte ein Verband ist,
die Schadensersatzfunktion des Vertragsstrafeversprechens zurücktritt, daß
aber auch in einem solchen Falle die Funktion des Vertragsstrafeversprechens
als Druckmittel in jedem Falle gewährleistet sein muß. Hieran fehlt es indes,
wenn der Verletzer nur bereit ist, die Vertragsstrafe an einen Dritten zu zahlen.

Mit dem OLG München (WRP 7977,510 f.) hält es das OLG Oldenburg schon
für bedenklich, daß der Verletzer die Vertragsstrafe nicht an den verletzten
Verband zahlen wil1, obgleich ein solches Versprechen liir ihn keinerlei Nach-
teile mit sich bringen würde, wenn er ohnehin gewillt wäre, sich an die abgege-
bene Unterlassungserklärung zu halten.

Ferner erwägt das OLG Oldenburg (insoweit dem OLG Stuttgart folgend), daß
möglicherweise die Zahlung an einen Dritten - beispielsweise das Rote Kreuz -

Iiir den Verletzer deshalb nicht so ,,belastend" sei und mithin nicht so als

,,bedrückend" empfunden würde, weil der Verletzer ohnehin gewillt, jedenfalls
nicht abgeneigt sei, diesen Dritten in seiner Tätigkeit finanziell zu unterstützen
mit der Folge, daß durch ein derartiges Versprechen zu Gunsten Dritter eben
nicht der erforderliche Druck auf den Verletzer zur Einhaltung der abgege-
benen Unterlassungserklärung ausgeübt werde.

Meines Erachtens kommt den angeführten Argumenten erhebliches Gewicht
zu und treffen tatsächlich mehr oder weniger den Kem der Beweggründe, die
einen Verletzer veranlassen, die Zahlung der Vertragsstrafe an den Verletzten
abzulehnen.

Darüber hinaus weist das OLG München und ihm folgend das OLG Oldenburg
darauf hin, daß im Falle des Vertragsstrafeversprechens zu Gunsten eines
Dritten der erforderliche ,,Druck" deshalb nicht voll gegeben sei, weil entweder
der Verletzte nicht besonders geneigt sein wird, Verstöße zu verfolgen, wenn
ihm die Vertragsstrafe nicht zugute kommt, oder aber der Dritte die ihm zuste-
hende Vertragsstrafe nicht einklagt, weil ein solches Vorgehen mit Risiken und
finanziellen Aufwendungen verbunden ist.

Das leizterwähnte Argument greift insbesondere der Kölner Wettbewerbs-
senat in seinerjüngsten Entscheidung vom 14. Juni 1985 (Aktenzeichen: 6 U
40/85) auf mit dem Hinweis, die Vertragsstrafe verliere an Wirkung, wenn der
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Verletzte alle Risiken der Geltendmachung tragen muß, während der Erfolg
einem Dritten zugute komme. So sei bei Mehrfachverstößen beispielsweise für
den Verletzten das Risiko gegeben, daß das Gericht entgegen seiner Meinung
,,Handlungseinheit" oder ,,fortgesetzte Handlung" beiahe und ihm einen
beachtlichen Teil der Kosten auferlege. Schon ein solches Kostenrisiko müsse
die ernsthafte Verfolgung von Wettbewerbsverstößen erschweren.

Schließlich weist der 6. Senat darauf hin, daß seriöse Vereine nach s 13 Abs. I
UWG wichtige Aufgaben für die Allgemeinheit wahrnehmen und diese Arbeit
durch die Einnahmen aus den Vertragsstrafen erleichtert würde. Wer also im
Einzelfalle darauf abziele, diese Arbeit zu erschweren, mache deutlich, daß sein
Unterlassungswille doch nicht so ernsthaft sei, weil er sich nach Möglichkeit
einen schwachen Kontrolleur wünsche, der insbesondere in kritischen Grenz-
f?illen wegen des Kostenrisikos von einer Verfolgung von Wettbewerbsver-
stößen absehe.

Damit ist, wie ich meine, wiederum im Kern das angesprochen, was einen
Verletzer dazu bewegt, die Zahlung an den Verband zu verweigem, auch wenn
in der Praxis gegenteilige Beteuerungen rnit Vehemenz vorgetragen werden.

Es ist daher nur zu hoffen, daß der Bundesgerichtshof baldigst die Streitfrage in
dem hier vertretenen Sinne klären wird.
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